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Frage vom 07. Mai 2025
Unternehmen haben die Möglichkeit, in der Steuerrechnung für ihr betriebsnotwendiges Anlagenkapital einen 

Eigenkapitalzinsabzug zu machen. Dadurch kann sich die Steuerlast von Firmen mit einem grossen 

betriebsnotwendigen Anlagenkapital erheblich verringern. Privatpersonen hingegen bezahlen einen 

Sollertragszins, der gleich hoch wie der Eigenkapitalzinsabzug ist, nämlich 4 Prozent. Angesichts der viel 

tieferen Zinsen auf dem Kapitalmarkt erachten viele Personen einen Sollertragszins von 4 Prozent als zu hoch.

* Um welchen Betrag würden sich die Steuern von Unternehmen erhöhen, wenn der Eigenkapitalzinsabzug 

um 1 Prozent oder 2 Prozent erniedrigt oder ganz abgeschafft würde?

* Wie würden sich die Steuereinnahmen des Landes verändern, wenn sowohl der Sollertragszinssatz als 

auch der Eigenkapitalzinsabzug um 1 Prozent oder um 2 Prozent erniedrigt würde?

* Auf welches Kapital dürfen Banken einen Eigenkapitalzinsabzug machen und um wie viel haben sich 

dadurch die Steuereinnahmen in den vergangenen zwei Jahren verringert?

* Wie viele natürliche Personen, die mehr als CHF 200'000 Steuern pro Jahr bezahlten, sind seit dem Jahr 

2012 aus Liechtenstein weggezogen?

* Wie rechtfertigt die Regierung die hohen Sätze für den Eigenkapitalzinsabzug wie auch für den 

Sollertragszins angesichts der viel tieferen Kapitalmarktzinsen und der neuerlichen Aussicht auf 

Negativzinsen der Schweizerischen Nationalbank?
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